
Verfahrensvermerke der Stadt Simmern zum
Teilplan A des Bebauungsplanes

Die 2. Änderung des Bebauungsplanes, Teilplan A, wurde vom Stadt-
rat am 02.06.2004 gemäß § 2 Abs. 4 BauGB beschlossen. Dieser
Beschluß wurde gemäß § 2 Abs. 1 BauGB am 16.07.2004 ortsüblich be-
kanntgemacht.

 Der Stadtrat hat am 02.06.2004 die öffentliche Auslegung beschlossen.
Die Auslegung wurde am 16.07.2004 gemäß § 3 Abs. 2 BauGB ortsüb-
lich bekanntgemacht. Der Bebaungsplan, Teilplan A, einschließlich text-
licher Festsetzungen und Begründung lag gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in
der Zeit vom 26.07.2004 bis einschließlich 26.08.2004 öffentlich aus.

 Der Stadtrat hat am 22.02.2005 die erneute öffentliche Auslegung
beschlossen. Die Auslegung wurde am 15.04.2005 gemäß § 3 Abs. 2
BauGB ortsüblich bekanntgemacht. Der Bebaungsplan, Teilplan A, ein-
schließlich textlicher Festsetzungen und Begründung lag gemäß § 3
Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 25.04.2005 bis einschließlich 25.05.2005
öffentlich aus.

Die eingegangenen Anregungen wurden vom Stadtrat abgewogen und
der Teilplan A des Bebauungsplan einschließlich textlicher Festsetzun-
gen gemäß § 10 BauGB i. V. m. § 86 LBauO und § 24 GemO am
20.07.2005 als Satzung beschlossen.

 Der Bebauungsplan, „Industriepark Simmern, 2. Änderung“ einschließ-
lich textlicher Festsetzungen und Begründung wird hiermit zur ortsübli-
chen Bekanntmachung freigegeben.

 Simmern / Hsr., den ............................................
Manfred Faust
(Bürgermeister)

 Der Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan „Industriepark Simmern; 2.
Änderung“ sowie die Stelle, bei der der Plan auf Dauer während der
Dienststunden von jedermann eingesehen werden kann und über des-
sen Inhalt Auskunft zu erhalten ist, sind am ...................... ortsüblich be-
kanntgemacht worden.

 In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der Verletzung von
Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung so-
wie auf die Rechtsfolgen (§ 215 BauGB) und weiter auf Fälligkeit und Er-
löschen von Entschädigungsansprüchen (§ 44 BauGB) hingewiesen
worden.

 Die Satzung ist somit am ...................... in Kraft getreten.

 Simmern / Hsr., den ............................................
Manfred Faust
(Bürgermeister)


